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(57) Zusammenfassung: Die Erfindung betrifft ein chirurgi-
sches Instrument (10) mit einem Handgriff (20) und einer
daran angeordneten Klinge (30) mit einer konkav ausgebil-
deten Schneidkante (32), wobei die Klinge (30) eine Ebene
(EK) aufweist, wobei das chirurgische Instrument (10) ultra-
schallsichtbarkeitserhöhende Mittel (40) aufweist.
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Beschreibung

[0001] Die Erfindung betrifft ein chirurgisches Instru-
ment.

[0002] Der Mittelnerv der Hand, der die Muskeln des
Daumens und der Mittelhand versorgt, verläuft durch
eine tunnelartige Röhre, dem sogenannten Karpal-
tunnel. In Höhe des Handgelenkes spannt sich zwi-
schen Daumen- und Kleinfingermuskulatur ein brei-
tes Band aus. Dieses Band, welches auch als Re-
tinaculum flexorum bezeichnet wird, ist das Dach
des Karpaltunnels, der den Mittelhandnerven und die
Beugesehnen der Finger enthält. Beim Karpaltunnel-
syndrom wird dieser Kanal zu eng und es entsteht
Druck auf den Mittelhandnerven. Dies kann zu Be-
schwerden beispielsweise in Form von kribbelnden
oder eingeschlafenen Händen führen.

[0003] In einigen Fällen ist zur Behandlung des
Karpaltunnelsyndroms ein operativer Eingriff erfor-
derlich. Bei der Operation wird der Nervenkanal er-
weitert, indem das Retinaculum flexorum, welches
die Handwurzelknochen überspannt und den Karpal-
tunnel hohlhandwärts begrenzt, durchtrennt wird.
Dieser Eingriff ist sowohl offen als auch minimalinva-
siv durchführbar. Bei einem möglichen Verfahren zur
minimalinvasiven Karpaldachspaltung wird ein ca.
zwei Zentimeter langer Schnitt im Bereich des beuge-
seitigen Handgelenkes gemacht, durch welchen ei-
ne kleine Sonde mit einem kleinen Messer in den
Karpaltunnel, zwischen dem Mittelhandnerven und
dem Karpaldach, eingeführt. Wenn sich die Sonde im
Karpaltunnel befindet, kann das Karpaldach von in-
nen gespalten werden. Bei einer alternativen Opera-
tionsmethode wird an einem Ende des Karpaltunnels
ein 2 bis 3 cm langer Schnitt gemacht und der dann
sichtbare Teil des queren Handgelenksbandes unter
direkter Sicht durchtrennt. Der restliche Teil des Ban-
des kann entweder mit einer Schere oder einem spe-
ziellen Messer ohne direkte Sicht, also blind, durch-
geschnitten werden.

[0004] Für den minimalinvasiven Eingriff ist ein chir-
urgisches Instrument mit einem Handgriff und einer
daran angeordneten Klinge mit einer konkav ausge-
bildeten Schneidkante bekannt, wobei die Klinge ei-
ne Ebene aufweist. Der minimalinvasive Eingriff weist
allerdings den Nachteil auf, dass die Klinge in kurzer
Entfernung zu den in der Hand verlaufenden Nerven
vorgeschoben werden muss, so dass die Gefahr ei-
ner Beschädigung der Nerven besteht.

[0005] Die Aufgabe der Erfindung besteht daher dar-
in, ein chirurgisches Instrument bereit zu stellen, mit
welchem die Sicherheit des minimalinvasiven Ein-
griffs am Karpaltunnel einer Hand erhöht werden
kann.

[0006] Die Aufgabe der Erfindung wird gelöst durch
ein chirurgisches Instrument mit den Merkmalen des
Patentanspruchs 1.

[0007] Vorteilhafte Ausgestaltungen und Weiterbil-
dungen der Erfindung sind in den abhängigen An-
sprüchen angegeben.

[0008] Das erfindungsgemäße chirurgische Instru-
ment mit einem Handgriff und einer daran angeordne-
ten Klinge mit einer konkav ausgebildeten Schneid-
kante, wobei die Klinge eine Ebene aufweist, zeich-
net sich dadurch aus, dass das chirurgische Instru-
ment ultraschallsichtbarkeitserhöhende Mittel auf-
weist. Durch die Anordnung von Mitteln, welche die
Ultraschallsichtbarkeit erhöhen, wird das chirurgi-
sche Instrument bei dem minimalinvasiven Eingriff
sichtbar, so dass der Chirurg zu jedem Zeitpunkt er-
kennen kann, an welcher Position sich die Klinge des
chirurgischen Instruments in der Hand befindet und
ob die Gefahr besteht, einen Nerv zu verletzen. Da-
durch wird es ermöglicht, rechtzeitig die Vorschubbe-
wegung des chirurgischen Instruments zu korrigieren
und Nervverletzungen zu vermeiden.

[0009] Vorteilhafterweise umfassen die Mittel Ultra-
schallreflektoren, welche eine besonders gute Erhö-
hung der Ultraschallsichtbarkeit ermöglichen.

[0010] Gemäß einer vorteilhaften Weiterbildung der
Erfindung sind die Ultraschallreflektoren als Ver-
tiefungen ausgebildet. Dies ermöglicht eine einfa-
che Herstellung der ultraschallsichtbarkeitserhöhen-
den Mittel.

[0011] Eine besonders bevorzugte Ausgestaltung
der Erfindung sieht vor, dass die Vertiefungen jeweils
mindestens zwei, vorzugsweise genau drei jeweils
senkrecht zueinander ausgerichtete, Seitenflächen
aufweisen. Derartige Vertiefungen ermöglichen eine
besonders gute Ultraschallsichtbarkeit. Insbesonde-
re Vertiefungen mit genau drei jeweils senkrecht zu-
einander ausgerichteten Seitenflächen ermöglichen
eine gute Ultraschallsichtbarkeit aus unterschiedli-
chen Richtungen.

[0012] Gemäß einer vorteilhaften Weiterbildung der
Erfindung sind die Mittel unlösbar an der Klinge ange-
ordnet, beispielsweise angeklebt oder einstückig mit
dieser verbunden. Bei einer derartigen Anordnung ist
die relative Ausrichtung zwischen den Mitteln und der
Klinge fixiert.

[0013] Eine bevorzugte Ausgestaltung der Erfindung
sieht vor, dass die Mittel zumindest abschnittsweise
mit einer Beschichtung versehen sind. Die Beschich-
tung ist insbesondere transparent für Ultraschall aus-
gestaltet. Eine derartige Beschichtung kann die Rei-
nigbarkeit des chirurgischen Instruments verbessern,
da beispielsweise die Vertiefungen mit der Beschich-
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tung ausgefüllt sein können und die Beschichtung ei-
ne glatte Außenseite aufweisen kann.

[0014] Vorzugsweise sind die Mittel mit der Klinge
zumindest abschnittsweise vergossen. Dadurch kön-
nen Spalte oder Ritzen, in denen sich Verschmut-
zungen festsetzen können, verringert oder vermie-
den werden.

[0015] Vorzugsweise weisen die Mittel ein blattarti-
ges Basiselement auf, welches eine Ebene aufweist.
Ein derartiges Basiselement ermöglicht eine geziel-
te Ausrichtung der ultraschallsichtbarkeitsverstärken-
den Mittel.

[0016] Gemäß einer vorteilhaften Weiterbildung der
Erfindung sind die Ultraschallreflektoren auf dem Ba-
siselement angeordnet. Dies ermöglicht eine einfa-
che Herstellung.

[0017] Eine besonders bevorzugte Ausgestaltung
der Erfindung sieht vor, dass die Ebene des blattarti-
gen Basiselements im Wesentlichen senkrecht zu der
Ebene der Klinge angeordnet ist. Dies ermöglicht ei-
ne besonders gute Ultraschallsichtbarkeit der Klinge,
welche bei der Operation üblicherweise senkrecht zur
Hautoberfläche angeordnet ist.

[0018] Die Ultraschallsichtbarkeit wird dann weiter
verbessert, wenn vorzugsweise eine erste der Sei-
tenflächen einer der Vertiefungen mit der Ebene
des Basiselements einen Winkel von etwa 35° ein-
schließt.

[0019] Eine weitere Verbesserung der Ultraschall-
sichtbarkeit kann erreicht werden, wenn vorteilhaf-
terweise eine zweite und eine dritte der Seitenflä-
chen symmetrisch zu einer Längsachse des Basis-
elements angeordnet sind.

[0020] Vorzugsweise weist die Vertiefungen eine
dreieckige Grundfläche in der Außenfläche des Ba-
siselements auf, wobei die Spitze des Dreiecks zu
einem distalen Ende des chirurgischen Instruments
weist. Eine derartige Ausgestaltung kann die Ultra-
schallsichtbarkeit weiter verbessern.

[0021] Gemäß einer besonders bevorzugten Aus-
führungsform der Erfindung ist das chirurgische In-
strument stiftartig mit einem distalen und einem pro-
ximalen Ende ausgebildet, wobei die Klinge an dem
distalen Ende, vorzugsweise stirnseitig am distalen
Ende, angeordnet ist. Eine derartige Ausgestaltung
ist günstig für einen guten minimalinvasiven Eingriff.

[0022] Vorzugsweise ist die Klinge an einem Klin-
genträger angeordnet ist.

[0023] Gemäß einer vorteilhaften Weiterbildung der
Erfindung können die Mittel statt an der Klinge auch

unlösbar an dem Klingenträger angeordnet sein, bei-
spielsweise angeklebt oder einstückig mit diesem
verbunden. Ist die Klinge in dem Klingenträger fixiert,
kann auch auf diese Weise die relative Anordnung
zwischen Klinge und Mitteln sichergestellt werden.

[0024] Der Klingenträger kann einstückig an dem
Handgriff angeordnet sein. Eine besonders vorteil-
hafte Ausgestaltung der Erfindung sieht vor, dass die
Klinge oder der Klingenträger lösbar an dem Hand-
griff befestigt ist, vorzugsweise mittels einer Schraub-
verbindung oder einer Bajonettverbindung. Eine lös-
bare Befestigung ermöglicht ein Auswechseln. Insbe-
sondere wird es dadurch ermöglicht, die Klinge oder
den Klingenträger einschließlich der Klinge als Ein-
wegprodukt auszugestalten, welches nach Gebrauch
entsorgt werden kann, während der Handgriff als
Mehrwegprodukt ausgestaltet sein kann.

[0025] Vorteilhafterweise weist das chirurgische In-
strument einen ersten Abschnitt, welcher vorzugs-
weise im Wesentlichen von dem Handgriff gebildet
ist, mit einer ersten Längsachse und einen zweiten
Abschnitt, welcher vorzugsweise im Wesentlichen
von dem Klingenträger gebildet ist, mit einer zweiten
Längsachse auf, wobei die zweite Längsachse um ei-
nen Winkel gegen die erste Längsachse abgewinkelt
ist, welcher im Bereich von 10° bis 40°, vorzugsweise
im Bereich von 20° bis 30°, liegt und besonders be-
vorzugt 25° beträgt. Eine derartige Ausgestaltung ist
günstig für einen guten minimalinvasiven Eingriff.

[0026] Vorzugsweise liegt der Winkel, um den die
zweite Längsachse gegen die erste Längsachse ab-
gewinkelt ist, in der Ebene der Klinge, wodurch die
Handhabung bei dem operativen Eingriff vereinfacht
werden kann.

[0027] Ein Ausführungsbeispiel der Erfindung wird
anhand der nachfolgenden Figuren ausführlich erläu-
tert. Es zeigen

Fig. 1 eine perspektivische Ansicht eines
Ausführungsbeispiels eines erfindungsgemä-
ßen chirurgischen Instruments,

Fig. 2 eine Ausschnittvergrößerung des dista-
len Endes des chirurgischen Instruments gemäß
Fig. 1,

Fig. 3 das distale Ende des chirurgischen Instru-
ments wie in Fig. 2 dargestellt mit ausgeblende-
tem Klingenhalter, Fig. 4 eine Draufsicht auf das
distale Ende gemäß Fig. 3,

Fig. 5 eine Ansicht von vorn auf das distale Ende
gemäß Fig. 3,

Fig. 6 eine Draufsicht auf das chirurgische In-
strument gemäß Fig. 1,
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Fig. 7 einen Schnitt entlang der Linie A-A in
Fig. 6 und

Fig. 8 eine Ausschnittvergrößerung aus Fig. 3.

[0028] Die Fig. 1 bis Fig. 8 zeigen verschiedene An-
sichten eines Ausführungsbeispiels eines erfindungs-
gemäßen chirurgischen Instruments 10.

[0029] Das Instrument 10 weist einen Handgriff 20
und eine daran angeordnete Klinge 30 mit einer kon-
kav ausgebildeten Schneidkante 32 auf. Die Klinge
30 kann blattartig ausgebildet sein und weist dabei
eine Ebene EK auf, welche parallel zu einer Oberflä-
che verläuft. Die Ebene EK der Klinge 30 ist in Fig. 7
die Papierebene und ist in Fig. 5 im Schnitt erkenn-
bar. Die Dicke der blattartigen Klinge sollte ausrei-
chend sein, um genügend Stabilität zu gewährleisten.
Die Schneidkante 32 kann beispielsweise U-förmig
oder V-förmig ausgebildet sein. Die Schneidkante 32
liegt insbesondere in der Ebene EK der Klinge 30. Die
Schneidkante 32 ist beispielsweise ausgehend von
einer der Seitenkanten der blattartigen Klinge 30 als
konkave Ausnehmung ausgebildet.

[0030] Die Klinge 30 kann direkt an dem Handgriff
20 angeordnet sein. Im vorliegenden Ausführungs-
beispiel ist die Klinge 30 in einem Klingenträger 50
befestigt, welcher an dem Handgriff 20 angeordnet
ist. Dabei kann der Klingenträger 50 einstückig mit
dem Handgriff 20 verbunden sein oder, wie in den
Figuren des vorliegenden Ausführungsbeispiels dar-
gestellt, über eine lösbare Verbindung, beispielswei-
se eine Schraubverbindung 60 oder eine Bajonett-
verbindung, lösbar an dem Handgriff 20 angeordnet
sein. Dies ermöglicht ein einfaches Auswechseln der
Klinge 30, indem die Klinge 30 einschließlich des
Klingenträgers 50 ausgetauscht werden kann.

[0031] Das Instrument 10 kann einen ersten Ab-
schnitt 14, welcher beispielsweise größtenteils durch
den Handgriff 20 gebildet ist, mit einer ersten Längs-
achse 11 und einen zweiten Abschnitt 15, welcher
beispielsweise größtenteils durch den Klingenträger
50 gebildet ist, mit einer zweiten Längsachse 12 auf-
weisen. Die Längsachsen 11 und 12 können fluchten.
Vorteilhafterweise ist jedoch die zweite Längsachse
12 um einen Winkel α gegen die erste Längsachse 11
abgewinkelt, wobei der Winkel α im Bereich von 10°
bis 40°, vorzugsweise im Bereich von 20° bis 30° liegt
und beispielsweise 25° beträgt. Dabei liegt der Win-
kel (α, um den die zweite Längsachse 12 gegen die
erste Längsachse 11 abgewinkelt ist, insbesondere
in der Ebene EK der Klinge 30 (vgl. Fig. 7).

[0032] Das Instrument 10 kann stiftartig mit einem
distalen Ende 11 und einem proximalen Ende 12 aus-
gebildet sein, wobei die Klinge 30 an dem distalen En-
de 11, insbesondere stirnseitig an dem distalen En-
de 11, angeordnet ist. Dabei ist die Klinge 30 insbe-
sondere derart ausgerichtet, dass die Längsachse 12

des ersten Abschnitts 14, insbesondere des Hand-
griffs 20, in der Ebene der Klinge 30 liegt.

[0033] Das chirurgische Instrument 10 weist ultra-
schallsichtbarkeitsverstärkende Mittel 40 auf. Diese
können im Bereich des distalen Endes 11 oder in der
Nähe dazu angeordnet sein und sind vorzugsweise
an der Klinge 30 angeordnet. Die Mittel 40 können
unlösbar an der Klinge 30 oder dem Klingenträger 50
angeordnet sein. Dazu können die Mittel 40 beispiels-
weise angeklebt oder einstückig mit der Klinge 30
oder dem Klingenträger 50 verbunden sein. Die Mit-
tel 40 können auch angeclippt oder aufgerastet wer-
den. Die Mittel 40 können mit der Klinge 30 oder dem
Klingenträger 50 zumindest abschnittsweise vergos-
sen sein, um Spalte oder Ritzen zu verringern oder
zu vermeiden.

[0034] Die Mittel 40 umfassen insbesondere Ultra-
schallreflektoren, welche als Vertiefungen 44 aus-
gebildet sein können. Die Vertiefungen 44 sind ins-
besondere derart ausgebildet, dass sie den Ultra-
schall reflektieren, insbesondere unabhängig davon,
aus welcher Richtung der Ultraschall auf die Vertie-
fungen 44 auftrifft. Dazu können die Vertiefungen bei-
spielsweise genau drei jeweils senkrecht zueinander
ausgerichtete Seitenflächen 44a, 44b, 44c aufweisen
(vgl. insbesondere Fig. 8). Dadurch ergibt sind eine
Vertiefung 44 derart, als ob eine Ecke eines Würfels
in eine Oberfläche eingedrückt worden wäre. Derar-
tige Vertiefungen 44 reflektieren einen einfallenden
Ultraschallstrahl unabhängig von der Einfallsrichtung
parallel zur Einfallsrichtung zurück.

[0035] Eine erste Seitenfläche 44a der Vertiefung 44
kann mit der Ebene EB des Basiselements 42 einen
Winkel von etwa 35° einschließen. Eine zweite Sei-
tenfläche 44b und eine dritte Seitenfläche 44c kön-
nen symmetrisch zu einer Längsachse 1B des Basis-
elements 42 angeordnet sein. Beispielsweise kann
die Vertiefung 44 eine dreieckige Grundfläche 44d in
der Außenfläche des Basiselements 42 aufweisen,
wobei die Spitze des Dreiecks zu dem distalen En-
de 11 des chirurgischen Instruments weist (vgl. Fig. 4
und Fig. 8).

[0036] Die Mittel 40 umfassen vorzugsweise ein blat-
tartiges Basiselement 42, welches eine Ebene EB
aufweist, welche parallel zu einer Oberfläche des
blattartigen Basiselements 42 verläuft. Die Ebene EB
des Basiselements ist in Fig. 4 die Papierebene und
ist in Fig. 5 im Schnitt erkennbar. Insbesondere ver-
läuft die Ebene EB des Basiselements 42 im Wesent-
lichen senkrecht zur Ebene EK der Klinge 30. Die
Vertiefungen 44 sind insbesondere in dem blattarti-
gen Basiselement 42 angeordnet. Daher sollte das
blattartige Basiselement 42 eine ausreichende Dicke
aufweisen, die größer als die Tiefe der Vertiefungen
44 ist. Das Basiselement 42 kann direkt an einer der
Seitenkanten der blattartigen Klinge 30 angeordnet
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sein. Alternativ kann das Basiselement 42, wie ins-
besondere in Fig. 5 erkennbar, mittels eines Verbin-
dungsbügels 46 an einer der Seitenkanten der blatt-
artigen Klinge 30 angeordnet sein. Die Länge des Ba-
siselements 42 kann dabei länger oder kürzer als die
Länge der Klinge 30 sein oder dieser entsprechend.

[0037] Die Mittel 40 können zumindest abschnitts-
weise oder vollständig mit einer Beschichtung verse-
hen sein, die insbesondere die Vertiefungen 44 aus-
füllt und eine glatte Außenseite bildet, welche ein-
fach zu reinigen ist. Die Mittel 40 können insbeson-
dere aus Metall gefertigt sein, während die Beschich-
tung beispielsweise aus einem ultraschalltransparen-
ten Material gefertigt sein kann. Der Klingenträger 50
und/oder der Handgriff 20 können aus Kunststoff, bei-
spielsweise im spritzgussverfahren, hergestellt sein,
wobei insbesondere der Klingenträger 50 und der
Handgriff 20 als zwei Teile oder auch einstückig mit-
einander verbunden ausgebildet sein können.

Bezugszeichenliste

10 Instrument

11 distales Ende

12 proximales Ende

14 erster Abschnitt

15 zweiter Abschnitt

20 Handgriff

30 Klinge

32 Schneidkante

40 ultraschallsichtbarkeitserhöhende Mittel

42 Basiselement

44 Vertiefung

44a erste Seitenfläche

44b zweite Seitenfläche

44c dritte Seitenfläche

44d Grundfläche

46 Verbindungsbügel

50 Klingenträger

60 Schraubverbindung

EK Ebene der Klinge

EB Ebene des Basiselements

1B Längsachse des Basiselements

11 erste Längsachse

12 zweite Längsachse

α Winkel

Patentansprüche

1.  Chirurgisches Instrument (10) mit einem Hand-
griff (20) und einer daran angeordneten Klinge (30)
mit einer konkav ausgebildeten Schneidkante (32),
wobei die Klinge (30) eine Ebene (EK) aufweist, da-
durch gekennzeichnet, dass das chirurgische In-
strument (10) ultraschallsichtbarkeitserhöhende Mit-
tel (40) aufweist.

2.  Chirurgisches Instrument nach Anspruch 1, da-
durch gekennzeichnet, dass die Mittel (40) Ultra-
schallreflektoren umfassen.

3.  Chirurgisches Instrument nach Anspruch 2, da-
durch gekennzeichnet, dass die Ultraschallreflekto-
ren als Vertiefungen (44) ausgebildet sind.

4.  Chirurgisches Instrument nach Anspruch 3, da-
durch gekennzeichnet, dass die Vertiefungen (44)
jeweils mindestens zwei, vorzugsweise genau drei je-
weils senkrecht zueinander ausgerichtete, Seitenflä-
chen (44a, 44b, 44c) aufweisen.

5.   Chirurgisches Instrument nach einem der vor-
hergehenden Ansprüche, dadurch gekennzeich-
net, dass die Mittel (40) unlösbar an der Klinge (30)
angeordnet sind, beispielsweise angeklebt sind oder
einstückig mit dieser verbunden sind.

6.   Chirurgisches Instrument nach einem der vor-
hergehenden Ansprüche, dadurch gekennzeich-
net, dass die Mittel (40) zumindest abschnittsweise
eine Beschichtung aufweisen.

7.   Chirurgisches Instrument nach einem der vor-
hergehenden Ansprüche, dadurch gekennzeich-
net, dass die Mittel (40) mit der Klinge (30) zumindest
abschnittsweise vergossen sind.

8.   Chirurgisches Instrument nach einem der vor-
hergehenden Ansprüche, dadurch gekennzeich-
net, dass die Mittel (40) ein blattartiges Basiselement
(42) aufweisen, welches eine Ebene (EB) aufweist.

9.  Chirurgisches Instrument nach Anspruch 2 und
8, dadurch gekennzeichnet, dass die Ultraschall-
reflektoren auf dem Basiselement (EB) angeordnet
sind.

10.  Chirurgisches Instrument nach einem der An-
sprüche 8 bis 9, dadurch gekennzeichnet, dass die
Ebene (EB) des blattartigen Basiselements (42) im
Wesentlichen senkrecht zu der Ebene (EK) der Klin-
ge (30) angeordnet ist.

11.  Chirurgisches Instrument nach einem der An-
sprüche 3 bis 10, dadurch gekennzeichnet, dass ei-
ne erste der Seitenflächen (44a) einer der Vertiefun-
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gen (44) mit der Ebene (EB) des Basiselements (42)
einen Winkel (α von etwa 35° einschließt.

12.  Chirurgisches Instrument nach einem der An-
sprüche 3 bis 11, dadurch gekennzeichnet, dass ei-
ne zweite und eine dritte der Seitenflächen (44b, 44c)
symmetrisch zu einer Längsachse (1B) des Basisele-
ments (42) angeordnet sind.

13.  Chirurgisches Instrument nach einem der An-
sprüche 3 bis 12, dadurch gekennzeichnet, dass
die Vertiefungen (44) eine dreieckige Grundfläche
(44d) in der Außenfläche des Basiselements (42) auf-
weisen, wobei die Spitze des Dreiecks zu einem dis-
talen Ende (11) des chirurgischen Instruments (10)
weist.

14.    Chirurgisches Instrument nach einem der
vorhergehenden Ansprüche, dadurch gekennzeich-
net, dass das chirurgische Instrument (10) stiftartig
mit einem distalen Ende (11) und einem proximalen
Ende (12) ausgebildet ist, wobei die Klinge (30) an
dem distalen Ende (11), vorzugsweise stirnseitig am
distalen Ende (11), angeordnet ist.

15.    Chirurgisches Instrument nach einem der
vorhergehenden Ansprüche, dadurch gekennzeich-
net, dass die Klinge (30) an einem Klingenträger (50)
angeordnet ist.

16.   Chirurgisches Instrument nach Anspruch 15,
dadurch gekennzeichnet, dass die Mittel (40) unlös-
bar an dem Klingenträger (50) angeordnet sind, bei-
spielsweise angeklebt sind oder einstückig mit die-
sem verbunden sind.

17.    Chirurgisches Instrument nach einem der
vorhergehenden Ansprüche, dadurch gekennzeich-
net, dass die Klinge (30) oder der Klingenträger (50)
lösbar an dem Handgriff (20) befestigt ist, vorzugs-
weise mittels einer Schraubverbindung (60) oder ei-
ner Bajonettverbindung.

18.    Chirurgisches Instrument nach einem der
vorhergehenden Ansprüche, dadurch gekennzeich-
net, dass das chirurgische Instrument (10) einen ers-
ten Abschnitt (15), welcher vorzugsweise im Wesent-
lichen von dem Handgriff (20) gebildet ist, mit ei-
ner ersten Längsachse (11) und einen zweiten Ab-
schnitt (15), welcher vorzugsweise im Wesentlichen
von dem Klingenträger (50) gebildet ist, mit einer
zweiten Längsachse (12) aufweist, wobei die zweite
Längsachse (12) um einen Winkel (α) gegen die erste
Längsachse (11) abgewinkelt ist, welcher im Bereich
von 10° bis 40°, vorzugsweise im Bereich von 20° bis
30°, liegt und besonders bevorzugt 25° beträgt.

19.    Chirurgisches Instrument nach einem der
vorhergehenden Ansprüche, dadurch gekennzeich-
net, dass der Winkel (α), um den die zweite Längs-

achse (12) gegen die erste Längsachse (11) abge-
winkelt ist, in der Ebene (EK) der Klinge (30) liegt.

Es folgen 2 Seiten Zeichnungen
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